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95. Sitzung des Finanzausschusses am 10. April 2025

Bericht über die Ergebnisse der zweiten Statuserhebung zur Arbeitsfähigkeit und

Gesundheit 2023/24 (TOP 1c)

Fragen im Zusammenhang mit dem Ergebnisbericht der Landesregierung

(Drucksache 20/2933)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Sitzung des Finanzausschusses am 10. April 2025 hatte ich über die wesentlichen  
Ergebnisse der zweiten Statuserhebung zur Arbeitsfähigkeit und Gesundheit 2023/24 
berichtet. 
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In der anschließenden Aussprache wurde um die Übersendung einer Statistik über die An-
zahl der Beratungen pro Region seit Einführung des psychosozialen Beratungsangebots 
sowie zu den Wartezeiten bis zur Erstberatung gebeten. Die Statistik über die Anzahl der 
Beratungen füge ich als Anlage 1 bei. Zu den Wartezeiten liegen keine Statistiken vor. 
Nach Auskunft der beiden Anbieter wird den Ratsuchenden in der gleichen oder spätes-
tens in der darauf folgenden Woche ein Gesprächstermin angeboten. In Ausnahmefällen 
erfolgt spätestens innerhalb von 14 Tagen ein Beratungsangebot. 

Außerdem möchte ich Ihnen eine Reihe von Maßnahmen nennen, die wir ergreifen, um 
Führungskräfte vor Überlastung zu schützen beziehungsweise sie in den Fällen, in denen 
eine hohe Arbeitsbelastung besteht, wirkungsvoll zu unterstützen: 

• Wir bieten behördenspezifische Fortbildungen für Führungskräfte an zum Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement (BGM) sowie zum Umgang mit Mitarbeitenden, die 
eine Suchtproblematik und/oder psychische Beeinträchtigungen aufweisen. Die ver-
mittelten Inhalte sind auch auf die eigene Situation anwendbar. Sie fördern die 
Selbstachtsamkeit, zeigen Indikatoren für gesundheitsgefährdende Verhaltenswei-
sen auf und beschreiben das innerbetriebliche Hilfesystem.

• Es besteht ein ressortübergreifendes Coachingangebot für Führungskräfte mit dem 
Ziel, eine optimale Passung zwischen dem Coachee mit seinen individuellen Fähig-
keiten und den Anforderungen seiner konkreten beruflichen Tätigkeit anzustreben. 
So werden bedarfsorientiert Kompetenzen, u.a. im Umgang mit herausfordernden 
Situationen, aufgebaut beziehungsweise erweitert.

• Wir etablieren weiterhin unser psychosoziales Beratungsangebot, dessen Nutzung 
sich gerade bei beruflichen Herausforderungen, wie zum Beispiel bei spezifischen 
Führungsproblematiken, anbietet. 

• Für neu eingestellte Nachwuchskräfte des höheren Dienstes, die perspektivisch 
Führungsaufgaben in der Landesverwaltung wahrnehmen werden, führen wir jähr-
lich ein mehrtägiges Summer Camp durch. Das Programm enthält regelmäßig ein 
Modul zum Thema Führung und Gesundheit. Betrachtet werden dabei zwei Per-
spektiven: Die gesundheitsbezogene Führung von Mitarbeitenden sowie die Selbst-
achtsamkeit als Führungskraft.

• Für die juristischen Nachwuchskräfte der Landesverwaltung werden in ihrer Einfüh-
rungszeit zwei halbtägige Fortbildungen zu den Themen "BGM - eine Führungsauf-
gabe" sowie "Sucht und psychische Auffälligkeiten am Arbeitsplatz – Grundlagen-
schulung für juristische Nachwuchskräfte" durch die Leitstelle Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und Suchtprävention (LGS) durchgeführt, um sie auch auf 
gesundheitsbezogene Aspekte der Führung frühzeitig vorzubereiten.

Außerdem hat die Landesregierung einen Prozess initiiert, um der Arbeitsverdichtung wirk-
sam zu begegnen. Dazu haben wir Anfang Februar diesen Jahres in der Staatskanzlei das 
Projekt „Aufgabenreduzierung und Prozessoptimierung“ gestartet. Über die Ergebnisse 
werde ich nach dessen Abschluss, voraussichtlich im Herbst, gesondert unterrichten. Da-
mit verbinden wir die Erwartung, einerseits einer Arbeitsverdichtung wirksam begegnen zu 
können und andererseits Synergien für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Ver-
bänden, Vereinen, Institutionen usw. zu heben. 

Im Finanzausschuss wurde zudem die Frage gestellt, ob die Landesregierung aus den er-
hobenen Daten zur Statuserhebung ableiten kann, welche Maßnahmen die Situation der 
Mitarbeitenden verbessert oder verschlechtert haben. Die zum Zeitpunkt der Erhebung ge-
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stellten Fragen bezogen sich lediglich auf eine subjektive Einschätzung der Mitarbeitenden 
hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit und Gesundheit. Wir sehen daher im Vergleich mit den 
Daten der ersten Statuserhebung im Jahr 2017/18 durchaus Entwicklungen, aber eine 
kausale Erklärung, welche Maßnahmen dafür treibend waren, ergibt sich aus diesen vor-
liegenden Daten nicht. So wurden weder in der Zwischenzeit eingeleitete Maßnahmen 
noch Bedingungen (zum Beispiel Personalwechsel, Umstrukturierungen, Veränderungen 
im Aufgabenzuschnitt, Corona-Effekt etc.) erhoben, die die Ergebnisse beeinflusst haben 
könnten. Deshalb ist keine direkte Ableitung möglich, ob sich zum Beispiel organisatori-
sche Änderungen wie die zentrale Informations- und Annahmestellen bei den Finanzäm-
tern oder die zentrale Telefonannahme bei der Beihilfe positiv auf die Gesundheit der Be-
schäftigten ausgewirkt haben. Vielmehr ist es jetzt Aufgabe der Ressorts, sich mit den Er-
gebnissen in Workshops, Qualitätszirkeln, Arbeitsgruppen etc. inhaltlich zu befassen und 
konkrete Maßnahmen zu den verschiedenen Themenfeldern der Statuserhebung zu erar-
beiten.

Des Weiteren wurde vom Finanzausschuss gefragt, warum die Zufriedenheitswerte im 
MSJFSIG im Vergleich zu anderen Bereichen der Landesverwaltung niedriger bzw. auffäl-
liger seien (zum Beispiel durchschnittlicher Krankenstand in den Ressorts). Das MSJFSIG 
sieht im Bereich der Arbeitszufriedenheit keine Auffälligkeiten und verweist dazu auf die 
noch einmal als Anlage 2 beigefügte Tabelle im Landtagsbericht zur Statuserhebung ( s. 
dort Ziffer 6.1 auf Seite 27).

Was die Abweichungen vom durchschnittlichen Krankenstand in den Ressorts betrifft, 
weist das MSJFSIG auf die im Vergleich zu den anderen Ressorts höheren Altersdurch-
schnitte der Beschäftigten hin. Die erhöhte Anzahl der Krankentage ist auf langfristige, 
zum Teil schwerwiegende Erkrankungen und auf Arbeitsverdichtungen  zurückzuführen. 

Ich freue mich über das große Interesse des Finanzausschusses an den Ergebnissen der 
zweiten Statuserhebung zur Arbeitsfähigkeit und Gesundheit und begrüße Ihre Absicht, ein 
Fachgespräch mit dem DGB und dbb in Zusammenarbeit mit dem Innen- und Rechtsaus-
schuss sowie dem Bildungsausschuss durchführen zu wollen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dirk Schrödter

Anlagen: 

Anlage 1: Übersicht Anzahl Ratsuchende und Beratungsgespräche pro Region mit 
zeitlicher Staffelung

Anlage 2: Auszug aus dem Bericht Tabelle 6.1
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Anlage 1

Übersicht Anzahl Ratsuchende und Beratungsgespräche pro Region mit zeitlicher 
Staffelung

Region A
seit 2019/2020

Kiel

Region B
seit Juli 2021

Kreis Dithmarschen, 
Nordfriesland, 
Schleswig-
Flensburg, Stadt 
Flensburg

Region C
seit Februar 2023

Rendsburg-
Eckernförde, 
Steinburg, 
Pinneberg

Region D
seit Februar 2023

Ostholstein, Plön, 
Segeberg, 
Neumünster

Region E
seit Februar 2023

Stormarn, 
Herzogtum-
Lauenburg, Lübeck
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Anlage 2

Auszug aus dem Bericht Tabelle 6.1




